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Ein wiederum sehr ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende entgegen! Wer hätte 

vor zwölf Monaten gedacht, dass wir nach der eben überstandenen Wirtschafts-

krise vor einer nächsten grossen, gar noch grösseren Herausforderung stehen: Der 

Euro-Krise. Dass im arabischen Raum kein Stein auf dem anderen bleibt. Oder 

dass laut über die Stilllegung von Kernkraftwerken diskutiert wird… Aber wir  

leben momentan in einer hektischen, intensiven Zeit. Die Handys vibrieren fast  

im Stundentakt mit irgendwelchen Breaking News, welche oft unmittelbaren  

Einfluss auf unsere Gesellschaft haben, auf die Aktienmärkte oder unser Verhalten. 

Einzig der Versicherungsmarkt scheint in diesen bewegten Zeiten stabil zu sein. 

Dem ist jedoch keinesfalls so: Auch wir werden mit neuen Risikofeldern konfron-

tiert, mit neuen Playern, neuen Gesetzen und neuen Rahmenbedingungen. Aber 

immerhin scheint es, dass der Industrialisierungsprozess bereits weit vorange-

schritten ist: In der Assekuranz spricht im Moment niemand von Stellenabbau – 

ganz im Gegensatz zur Bankenwelt. Dies ist zumindest eine gute Nachricht. 

Wir von MEEX sind für Sie weiterhin mit voller Aufmerksamkeit auf der Hut, da-

mit Ihr Versicherungsdossier à jour ist, trotz turbulenter Zeiten. Ich wünsche Ihnen 

einen guten Jahresendspurt, einige ruhige Momente der Besinnung auf das ver-

flossene, ereignisreiche 2011 – und für das kommende Jahr viel Erfolg, privat und 

geschäftlich.

Ihr Marco Buholzer | Geschäftsführender Partner

Editorial 
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Wenn fehlerhafte Rohrverbindungen Maschinen  
unbrauchbar machen

Fehlerhafte Produkte können gravierende Schäden an Personen und Sachen verursachen – und damit 

Schadenforderungen auslösen. Mit den richtigen Zusatzdeckungen in der Betriebshaftpflichtversiche-

rung können sich Firmen vor finanziellen Folgen schützen, wenn ihre Produkte mangelhaft sind – und 

dadurch beim Einbau oder der Verwendung durch Dritte fehlerhafte Produkte entstehen.

Aus- und Einbaukosten

Die Firma A-Tech bestellt bei unserm 

Versicherungsnehmer, der Firma Pipe-

Joints, Rohrkupplungen, Verbindungen 

zwischen einzelnen Rohrstücken. Nach 

dem Einbau in ihre Maschinen stellt  

A-Tech fest, dass bei einer Serie der  

von Pipe-Joints gelieferten Kupplungen 

die Federn einen Materialfehler aufwei-

sen: Sie müssen ausgebaut und ersetzt 

werden. 

	 ����Die Kosten für das Auswechseln der 

Kupplungen sind versichert, nicht 

jedoch der Ersatz der fehlerhaften 

durch mangelfreie Kupplungen.

	 ����Voraussetzung ist jedoch: Der Ver-

sicherungsnehmer oder ein von ihm 

beauftragter Dritter hat die mangel-

haften Sachen nicht selbst einge-

baut, angebracht oder verlegt. 

	 ����Diese Deckung steht Betrieben offen, 

die Bestandteile zu Maschinen und 

Anlagen herstellen oder liefern, sie 

jedoch nicht selbst montieren oder 

installieren.

	 ����Nicht versichert sind dabei:

–	 ����Ansprüche für Schäden am Produkt 

(Eigenschaden);

–	 ����Kosten für die Nachlieferung mängel

freier Produkte (inkl. Transport);

–	 ����Ertragsausfälle und andere Ver

mögenseinbussen als Folge der Ein- 

und Ausbauarbeiten.

Verbindungs- und Vermischungs-

schäden

Die Firma Colorama, unser Versiche-

rungsnehmer, liefert Farbe an die Stoff-

fabrik Etoffa. Etoffa färbt damit Stoffe 

für Polstermöbel ein, die sie ihrerseits 

an Design4You, einen Hersteller von 

Polstermöbeln, verkauft. Nach der Fer-

tigstellung stellt Design4You fest, dass 

die Möbelstoffe infolge eines Fehlers 

abfärben – die Polstermöbel sind damit 

unbrauchbar. 

	 ����Versichert sind die Kosten, die zum 

Beispiel für das Zuschneiden des 

fehlerhaften Stoffes, das Einnähen 

der Kissen oder das Antackern an die 

Holzkonstruktion entstanden sind. 

Falls die Polstermöbel mit einem an-

deren Stoff überzogen werden kön-

nen, so übernimmt die Versicherung 

die Aufwendungen für die Nach-

besserung, etwa das Entfernen des 

schadhaften Stoffes – nicht hingegen 

die Kosten für das neue Material. Ist 

eine Nachbesserung nicht möglich, 

müssen die Möbel unter Umständen 

über einen Liquidations-Grosshänd-

ler mit einem Hinweis auf den Man-

gel billiger verkauft werden – oder  

sie sind allenfalls gar ganz zu ent-

sorgen. Solche Vermögensnachteile 

sind ebenfalls gedeckt.

	 ����Die Versicherung kommt zum Zuge, 

wenn die Drittsache beschädigt und 

eine Trennung nicht mehr möglich ist.

	 ����Zur Anwendung kommt eine solche 

Deckung für Betriebe, die Produkte 

liefern, welche mit einem anderen 

Produkt von einem weiteren Unter-

nehmer zu einem Endprodukt zu-

sammengeführt werden.

	 ����Nicht versichert sind jedoch unter 

anderem:

–	 ����Ansprüche des Abnehmers des Ver-

sicherungsnehmers und weiterer Ab-

nehmer wegen Vermögenseinbussen 

aus einem Produktionsausfall;

–	 ����Kosten für den Rückruf oder die 

Rücknahme von mangelhaften Sa-

chen. Solche Kosten, z.B. für Inse-

rate, das Wiedereinpacken oder den 

Rücktransport bereits ausgelieferter 

Produkte, können über eine spezielle  

Produkte-Rückruf-Deckung versichert

werden.

Die Aufzählung der nicht versicherten 

Schadenfälle ist nicht abschliessend. 

Die Welt ist heute zu komplex, als dass 

in Versicherungsbedingungen und in 

Gesetzen jeder denkbare Schadenfall 

berücksichtigt sein könnte: So entsteht 

Interpretationsspielraum! Und daher 

kommt es im Rahmen der Betriebs-

Haftpflichtversicherung immer wieder 

auf die entsprechende Argumentation 

an. Und hier unterscheiden sich die  

einzelnen Versicherer sehr stark!

Habe Sie Fragen oder Unsicherheiten, 

bestehen Unklarheiten? Dann zögern 

Sie nicht und rufen Sie an: Sie sind  

herzlich willkommen. THOMAS MARTI



NEUE DIENSTLEISTUNG IM SCHADENFALL 

Juristische Partnerschaft: MEEX mit noch mehr 
rechtlichem Know-how 

MEEX ist auch bei Schadenfällen Ihre erste Anlaufstelle: Wir veranlassen die Schaden-Meldung, koordi-

nieren die weiteren Schritte, stellen die korrekte Regulierung durch die Versicherer sicher – und können 

bei Streitigkeiten neu auf einen kompetenten juristischen Partner zählen. 

In vielen Versicherungsbedingungen 

gibt es «Grauzonen», welche einzelne 

Situationen nicht mit letzter Klarheit 

regeln – und welche einen gewissen 

Interpretationsspielraum offen lassen. 

Dies kann dann im Schadenfall zu Un-

stimmigkeiten zwischen Kunden und 

Versicherern führen. Und in einzelnen 

Fällen gar zu nicht nachvollziehbaren 

Entschädigungs-Kürzungen. 

Hier übernehmen wir die Verhand-

lungen mit den Versicherungsgesell-

schaften und setzen uns für Sie und die 

bestmögliche Lösung ein. Gelegentlich  

sind die Fronten jedoch so verhärtet, 

dass wir auf juristischen Beistand an-

gewiesen sind. Wenn Sie eine Betriebs

rechtsschutzversicherung abgeschlos-

sen haben, können wir diese «mit an 

Bord holen»: Eines der dort versicher-

ten Rechtsgebiete ist nämlich das  

Versicherungsrecht, also Streitigkeiten 

aus Verträgen mit Versicherungsge-

sellschaften. Häufig führt allein die 

Einschaltung einer Rechtsschutzver

sicherung zu einer Annäherung an eine 

vertretbare Lösung – ohne dass letztlich 

der Weg vor den Richter beschritten 

werden muss. 

Aber auch wenn keine Rechtsschutz-

versicherung besteht, ist MEEX für  

Sie da: Neu arbeiten wir nämlich mit 

einem juristischen Partner zusammen, 

welcher uns in solchen Streitigkeiten 

unterstützt – ohne Kosten für Sie! Mit 

der neuen Partnerschaft werden wir 

noch stärker: Damit Sie Recht bekom-

men, wo Sie Recht haben! 

ROLF WIDMER
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Sorglos um die ganze Welt
Ich erfülle mir einen Traum, nehme vier Monate unbezahlten Urlaub und reise um die Welt! Aber wie steht 

es um den Versicherungsschutz?

Unfall

	 ����Heilungskosten: Der Schutz der obli-

gatorischen Unfallversicherung (UVG)

erlischt nach einer Nachdeckungs-

frist von 30 Tagen nach dem Aus-

scheiden aus der UVG-Versicherung 

des Arbeitgebers. Die Unfallversiche-

rung kann allerdings mit einer Ab

taggeld-Versicherung ist je nach Ge-

sellschaft unterschiedlich geregelt: 

Prüfen Sie darum die Bestimmungen 

Ihrer Police! Erlischt die Versiche-

rung, kann in die Einzelkrankentag-

geld-Versicherung des Arbeitgebers 

gewechselt werden – und zwar ohne 

Gesundheitsprüfung. Eine weitere 

Möglichkeit: Das Taggeld über die 

Krankenkasse versichern. 

Berufliche Vorsorge – BVG  

Die Weiterführung in der Pensions

kassen (BVG) richtet sich nach den in-

dividuellen PK-Reglementen; dabei gibt 

es verschiedene Möglichkeiten:

redeversicherung während maximal 

180 Tagen beim bisherigen Versiche-

rer weitergeführt werden. Weiter ist 

eine Zusatzversicherung wegen oft 

höherer Arzt- und Spitalkosten im 

Ausland empfehlenswert.

	 ����Taggeld: Beim Abschluss einer Ab

redeversicherung ist das Taggeld in 

der bisherigen Höhe mitversichert. 

Krankheit

	 ����Heilungskosten: Hier gibt es keinen

akuten Handlungsbedarf. Zu emp-

fehlen ist jedoch ebenfalls eine Zu-

satzversicherung für höhere Arzt- 

und Spitalkosten im Ausland. 

	 ����Taggeld: Der Versicherungsschutz bei 

unbezahltem Urlaub in der Kranken- >Artikel-Fortsetzung auf Rückseite
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> 1.	 Weiterführung der Risikoversiche-

rung und des Sparprozesses.

2.	 Weiterführung der Risikoversiche-

rung ohne Sparprozess. (Bei Austritt 

besteht eine gesetzlichen Nachde-

ckung von 30 Tagen für den Risikoteil) 

3.	 Kompletter Unterbruch des Versiche-

rungsschutzes.

Die Prämie kann zu Lasten des Arbeit-

nehmers festgesetzt werden. Besteht 

keine Möglichkeit einer Weiterversiche-

rung im BVG, kann die Zeit des unbe-

zahlten Urlaubes mittels einer privaten 

Lösung überbrückt werden. Wir emp-

fehlen mindestens die Weiterführung  

der Risikoversicherung ohne Sparpro-

zess. In diesem Sinne wünschen wir 

eine tolle Reise! SANDRA AEBI

Kennzahlen 2012 2011

Maximale AHV-Altersrente CHF 27'840 27'840

Minimale AHV-Altersrente CHF 13'920 13'920

Eintrittsschwelle CHF 20'880 20'880

BVG-Lohnobergrenze CHF 83'520 83'520

Koordinationsabzug CHF 24'360 24'360

Koordinierter Mindestlohn CHF 3'480 3'480

Koordinierter Maximallohn CHF 59'160 59'160

Abzugsfähiger Beitrag an die Säule 3a für Arbeit-

nehmer und Selbständigerwerbende mit 2. Säule

CHF 6'682 6'682

UVG-Lohnmaximum CHF 126'000 126'000

Gesetzlicher Mindestzinssatz 1.5 % 2 %

Beiträge an die Arbeitslosenversicherung

Lohnbestandteile bis CHF 126'000 2.2 % 2.2 %

Lohnbestandteile von CHF 126'000 bis CHF 315'000 1% 1%

KENNZAHLEN SOZIALVERSICHERUNGEN

Einzig der Mindestzinssatz sinkt
Der gesetzliche Mindestzinssatz sinkt um einen halben Prozent-

punkt. Die übrigen Kennzahlen für 2012 bleiben im Vergleich zu 2011 

unverändert.
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MEEX wächst und wächst… Als neue Hauptverantwortliche für die Buchhaltung hat am 1. September 2011 

Frau Ursula Herrmann bei uns angefangen. Ebenfalls neu unterstützt seit dem 17. Oktober 2011 Frau Ivana 

Staub das Backoffice-Team von Marco Buholzer. Die zwei neuen Kolleginnen, Ursula Herrmann und Ivana 

Staub, heissen wir bei MEEX herzlich willkommen und wünschen ihnen bei uns viel Befriedigung: Wir freuen 

uns auf die tolle Zusammenarbeit! 

Und in eigener Sache: Mit dem Eintritt von Ivana Staub wechselte ich selber in das Team von Thomas Christen. 

CAROL SCHMID 

Herzlich willkommen! 


